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Überbauungsvorschriften  
 
Alle Änderungen gegenüber der Überbauungsordnung Warmbächliweg vom 10.08.2018 
sind rot (gerinfügige Änderung). 
 
 

Art. 1-2 
Unverändert. 

Art. 3 Art und Mass der Nutzung 
1 Innerhalb des Wirkungsbereichs gilt ein Nutzungsmass von maximal 40‘000 42‘450 m2 oberirdischer Ge-
schossfläche (GFo). Von der gesamten Geschossfläche GF sind mindestens 5‘000 m2 und höchstens 
8‘000 m2 für nicht störende Arbeitsnutzung (z.B. Detailhandel, Gastronomie, Freizeitnutzungen, Dienst-
leistungen sowie Gewerbe, Handwerk und Produktion) zu verwenden. 
2 Für die einzelnen Baubereiche gelten die im Plan eingetragenen maximalen oberirdischen Geschoss-
flächen und minimalen Anteile der nicht störenden Arbeitsnutzungen. 
3 Die Übertragung von maximal 5 Prozent der zulässigen Nutzung eines Baubereichs auf einen anderen 
Baubereich ist zulässig. 
4 Im Übrigen gilt Artikel 5 der Vorschriften zum Zonenplan Warmbächliweg-Güterstrasse vom 17. Juni 
2012 (ZPV Warmbächliweg). 

Art. 4-8 
Unverändert. 
 
Art. 9 Gestaltung der Bauten 
1 Die wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Baubereiche, insbesondere Farbe und Material, sind auf-
einander abzustimmen. 
2 Photovoltaik-Fassadenmodule sind zulässig, soweit die Fassadenfarben und die Farbe der Module 
aufeinander abgestimmt werden. 
3 In den Baubereichen B O1 und B O3 ist an der südwestlichen Gestaltungsbaulinie zum Arealhof ein 
überhohes Geschoss zu errichten (lichte Raumhöhe mind. 3,5 m). Dieses muss nicht über die gesamte 
Gebäudetiefe gehen. 
4 Im Baubereich B O2 ist an der südwestlichen Gestaltungsbaulinie das Volumen plastisch so zu gliedern, 
dass oberhalb von 566.00 m.ü.M. 40 Prozent der Fassadenfläche mindestens 2 m von der 
Gestaltungsbaulinie zurückspringen. 
5 Die Hauptzugänge zu den Wohnungen sind ausser beim Baubereich B O1 und B U3 an den 
Längsseiten der Gebäude anzuordnen. 
 
Art. 10-16 
Unverändert. 
 

1 NZP; SSSB 721.4  3 LSV; SR 814.41  5 BauV, BSG 721.1 
2 BKP; SSSB 721.31 4 BO; SSSB 721.1   
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